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18.05.: BAG Kiel Anne Bihs, Universität Köln
Nachhaltigkeit – Was ist damit gemeint?

Warum Nachhaltigkeit?

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

„Nachhaltigkeit – was ist damit gemeint?“ mit dem Versuch einer Annäherung an diese Fragestellung unternehme ich gleichsam den Versuch, Sie nach der Mittagspause zum weiteren Austausch vieler spannender Ideen zu animieren.  Ich hoffe, dass mir das gelingt und Sie von diesem Vortrag neben der Bedeutung des  Begriffs „Nachhaltigkeit“ auch einige Ideen für die konkrete Gestaltung eines nachhaltigen Jugendvollzuges mitnehmen können.

Angesichts des momentanen Status des Begriffs  „Nachhaltigkeit“ als Modewort könnte manch einer sich nun genervt abwenden ob der inflationären Verwendung des Wortes in Politik in Medien. Überall ist die Rede von nachhaltigem Klimaschutz, nachhaltiger Energieressourcen und nachhaltigem Umgang mit Wirtschaftssystemen. Dennoch möchte ich heute einmal versuchen, den Begriff „Nachhaltigkeit“ für den Vollzug zugänglich zu machen, da ich ihn für eine hilfreiche Metapher halte, weil er die Ziele des Vollzuges gut auf den Punkt bringt.
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist eigentlich kein originär Pädagogischer. Auch in der juristischen Literatur kommt er kaum vor. 

Der heute tatsächlich im ökologischen Kontext vielfach verwendete Begriff der Nachhaltigkeit geht auf die Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648) und den damit verbunden Flottenausbau Ludwigs des XIV. zurück. Dieser führte durch die Abholzung der Wälder zu einem gravierenden Holzmangel, welcher die militärische Zukunft des Landes zu beeinträchtigen drohte. Infolge dessen wurde auf der Grundlage einer umfassenden Inventur der Forstwälder das französische Forstwesen grundlegend reformiert wie auch 1669 eine Verordnung erlassen wurde, die die Wiederaufforstung sowie Waldpflegemaßnahmen vorschrieb und die Menge des einzuschlagenden Holzes langfristig festlegte.

Im deutschsprachigen Raum tauchte der Begriff erstmalig 1713 auf. Er wurde den Quellen zufolge vom sächsischen Oberberghauptmann und Forstwirt Carl von Carlowitz (1645 – 1714) aus Freiberg eingeführt. Seine Reisen durch Europa und seine Beobachtungen hinsichtlich der Verknappung der Ressource Holz durch den grassierenden Raubbau in den Wäldern führten zur Entwicklung des Prinzips der Nachhaltigkeit, unter dem er die Balance zwischen Holzeinschlag und Holznachwuchs verstand (vgl. EHRNSBERGER 2002, 99).

Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung von 1987 bringt die Kernaussage des heutigen ökologisch verstandenen Nachhaltigkeitsbegriff folgendermaßen auf den Punkt: „Nachhaltigkeit ist eine dauerhafte (nachhaltige) Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“
Dies macht „Nachhaltigkeit“ zu einem zukunftsgewandten Begriff, es geht hier um „Zukunftsfähigkeit“ und vor allem auch um „Zukunftsverantwortung“ (Berg, 2006). Oft wird „Nachhaltigkeit“ daher synonym für „dauerhaft“ verwendet, was nicht grundsätzlich falsch ist, der normativen Bedeutung des Begriffs aber nicht gerecht wird. 
Wie kann man nun den Begriff Nachhaltigkeit in den Vollzug übersetzen? Hat er überhaupt einen Nutzen für die pädagogische Arbeit des Vollzuges? Ich möchte nun einmal versuchen, Nachhaltigkeit für den Jugendvollzug handhabbar zu machen:

Wenn Nachhaltigkeit allgemein Zukunftsfähigkeit bedeutet, so kann sie auch für die Institution Strafvollzug zunächst Zukunftsfähigkeit bedeuten. Zukunftsfähig heißt hier dann die dauerhafte, also zukünftige Sicherung des im Vollzug Erreichten. Bezogen auf den einzelnen Inhaftierten meint dies die Übernahme von Zukunftsverantwortung ohne dabei vorhandene Ressourcen außer Acht zu lassen.  Mit Zukunftsverantwortung ist das Leben in Freiheit ohne Straftaten und in sozialer Teilhabe gemeint. Sogleich ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen dem Vollzugssystem, das dem Einzelnen nur wenig Entscheidungsfreiheit gewährt, häufig zur Verantwortungsabgabe tendiert und mitunter Gefahr läuft, eher rückwärtsgewandt zu agieren und der Übernahme von Zukunftsverantwortung, die die Fähigkeit des Einzelnen zur eigenständigen Entscheidungsfindung und  das Widerstehen von Versuchungen in Freiheit  impliziert. Kurzum: Es geht um das Lernen für die Freiheit in Unfreiheit.
Der Nachhaltigkeitsbegriff beschreibt dieses Spannungsfeld und bildet sich auch im Strafvollzugsgesetz von 1977 sowie in den neuen Jugendstrafvollzugsgesetzen der Bundesländer ab. Ich zitiere hier einmal das Strafvollzugsgesetz:

§ 2 StVollz: Aufgaben des Vollzuges

Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten.

Ähnlich oder wortgleich findet sich diese Passage in den Jugendstrafvollzugsgesetzen. 

Das oberste Vollzugsziel gibt also vor, dass die Inhaftierten während des Vollzuges zu befähigen sind. Mit dem dadurch angestrebten Ziel der zukünftigen Lebensführung in sozialer Verantwortung und ohne Straftaten ist die Nachhaltigkeit als Vollzugsziel direkt angesprochen.

Zur Umsetzung dieses Ziels liefern die Jugendstrafvollzugsgesetze - hier das JStVollzG - NRW folgende Inhaltsbeschreibung:

§ 3 JstVollzG NRW: Gestaltung des Vollzuges

(1) Der Vollzug der Jugendstrafe ist erzieherisch zu gestalten. Zur Erreichung des Vollzugszieles sind bei allen Gefangenen die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Bereitschaft zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Lebensführung in Achtung der Rechte anderer zu wecken und zu fördern. 

Zentral ist hier der Förder- und für den Erwachsenenvollzug gleichsam der Behandlungsauftrag: diese implizieren nachhaltige Interventionen, die an der Förderung der Persönlichkeit bzw. an der Behandlung der Inhaftierten auszurichten sind. Die nachhaltige Ausgestaltung der Interventionen und Angebote werden also zentral für die Erreichung des Vollzugsziels. 
Wie kann man sich dem Begriff nun inhaltlich nähern?
Was können diese Erkenntnisse nun  für den Vollzug bedeuten? Es zeichnet sich ab, dass es zunächst um Grundhaltungen geht, ohne die ein nachhaltiger Vollzug nur schwer realisierbar ist. Ich nenne hier einige:  
· Vollzugsziel ist ausdrücklich die Befähigung der jungen Inhaftierten durch Förderung ihrer Persönlichkeit und Behandlung der erwachsenen Gefangenen. Allerdings kollidiert gerade auch im Jugendvollzug das Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung sowie nach Einhaltung eingeschliffener Alltagsroutinen mit der Notwendigkeit auch dem Entwicklungsauftrag der jungen Inhaftierten gerecht zu werden. Dies bedeutet in erster Linie nicht einen ruhigen und reibungslosen Vollzug um der Ruhe und Ordnung wegen. Gerade junge Menschen befinden sich noch in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung, sie müssen Grenzen austesten um selbige zu erfahren, sie sind oft impulsiv, wissbegierig und dabei  oft (zu) laut, manchmal auch aggressiv und ständig in Bewegung. Dies gilt auch für junge Inhaftierte. Nachhaltige Persönlichkeitsförderung bedeutet hier das Zulassen von Konflikten, Schaffung von Freiräumen für körperliche Betätigung, zur Verfügung-Stellen von konstruktiven „Reibungsflächen“ usw. Das geht höchstwahrscheinlich nicht immer mit einem ruhigen Vollzug einher. Deshalb bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als „kalkulierbare Risiken“ und Zeiten der Unruhe im Vollzug in Kauf zu nehmen.

· Das Vollzugsziel richtet sich als Aufgabenstellung an alle MitarbeiterInnen des Vollzuges. Die Fachdienste, der AVD, die Lehrerschaft, alle leisten wertvolle Arbeit im Vollzug. Schwierig wird es nur, wenn jeder Fachdienst eine andere,  zuweilen gegenläufige Auffassung seines professionellen Auftrags hat. Gemeinsame Grundlage ist das Jugendstrafvollzugsgesetz bzw. das Strafvollzugsgesetz, somit sind der Förder- und Erziehungs- sowie der Behandlungsauftrag verbindlich für alle. Die Gleichsinnigkeit der Förder- und Behandlungsbestrebungen macht Nachhaltigkeit aus, nicht das, was jeder für sich alleine macht.
· Ein nachhaltiger, ein zukunftsfähiger Vollzug versteht sich als Einrichtung, in der Lernprozesse ermöglicht und Chancen eröffnet werden. Damit erweitert sich der Blick über die Defizite hinaus der jungen Inhaftierten hin zu ihren Ressourcen, die es zu entdecken und zu fördern gilt. Das bedeutet nicht, dass Schuld- und Verantwortungsübernahme der Jugendlichen, Heranwachsenden und Erwachsenen  für ihre begangenen Taten überflüssig werden.  Im Gegenteil, dies ist ja gerade Teil des Förderprozesses. Das macht aber nur Sinn, wenn dabei der junge Mensch als Ganzes gesehen und nicht allein über seine Tat definiert wird. Nur jemand, der mehr ist als ein Dieb, ein Drogendealer, ein Schläger, verfügt auch über die Reife, für seine Tat einzustehen, sich bei seinen Opfern zu entschuldigen und Wiedergutmachung zu leisten. Von daher erfordert ein nachhaltig fördernder Vollzug eine Vollzugsmentalität, die nicht primär auf Sanktionierung oder Ignorieren, sondern auf soziale Teilhabe und Verantwortungsübernahme als Übung für ein Leben in Freiheit der Inhaftierten setzt.

Dies ist der Rahmen, den der Nachhaltigkeitsbegriff nahe legt.
Es lassen sich nun drei Ebenen konstruieren, auf denen Nachhaltigkeit lokalisiert und bestimmt werden kann:

1. Es geht um die Wahrnehmung der durch die (Jugend-)Strafvollzugsgesetze fest gelegten vollzuglichen Aufgabenstellungen = institutionelle Nachhaltigkeit 
2. Nachhaltigkeit geht über die gegenwärtige Situation hinaus und bedeutet die Übernahme von Zukunftsverantwortung = nachinstitutionelle Nachhaltigkeit

3. Dabei sollen Ressourcen nicht „verschwendet“ werden, der Blick weg von den Defiziten bedeutet auch in Erfahrung zu bringen, wo sich​​ bereits Ankerpunkte in der Diagnostik vorher gehender Institutionen befinden = vorinstitutionelle Nachhaltigkeit

ZU 1: Institutionelle Nachhaltigkeit

Hier geht es um die Arbeit, die Sie und die anderen Bedienstetengruppen im Vollzug konkret leisten, also von der Aufnahme des Inhaftierten bis zur Haftentlassung sowie von pädagogisch und bildender, über die therapeutische bis hin zur verwaltungsbezogenen Arbeit. 

Eine Chance wie auch Grenze liegt in der „Laborsituation“, die der Vollzug erzeugt: Hier können Verhaltensbereitschaften vorgelebt, erlernt und geübt werden, ohne dass negative Einflüsse, wie sie in der Welt außerhalb des Vollzugs vorzufinden sind, sie direkt zunichte machen. Der Vollzug wird somit zum „Trainingsfeld“ für das verantwortungsvolle Leben in Freiheit. Es ist dabei klar, dass Subkulturen dem zuwider laufen. Diese stehen aber auch in Abhängigkeit von der Vollzugsgestaltung. Um die Trainingseffekte nachhaltig auch für die Zeit nach dem Vollzug zu sichern, muss der Vollzug für Transfer und Generalisierung des Erlernten sorgen. Der Angleichungsgrundsatz impliziert bereits, dass mögliche „Fehltritte“ von VollzugsmitarbeiterInnen aufgefangen und mit den jungen Inhaftierten gemeinsam bearbeitet werden können. Die in den Jugendstrafvollzugsgesetzen festgeschriebene Wohngruppengestaltung des Jugendvollzugs ist in eben diesem Sinne ein Ansatz und deutliches Zeichen für nachhaltige Bemühungen.
Ein zentrales Übungsfeld ist die Schulabteilung, deren Angebote eine große Anzahl inhaftierter Menschen im Erwachsenen- und Jugendvollzug erreicht. Die Schule ist – so wie die Wohngruppe im Jugendvollzug, die Arbeit und Berufsausbildung und die Freizeitgestaltung – ein Ort der vollzuglichen Alltagsgestaltung und Teil des gesamten vollzuglichen Förder- und Behandlungsprozesses. Sie ist nicht abgeschlossener Ort der Wissensvermittlung, sondern Übungs- und Erfahrungsfeld für das soziale Miteinander, das Aufstellen und Einhalten von Regeln, das Ausfechten von Konflikten, die Organisation von Selbstlernprozessen und auch für die Freuden wie Mühen des Lernens. 
ZU 2: Nachinstitutionelle Nachhaltigkeit

Es wäre m.E. verkürzt, nachinstitutionelle Nachhaltigkeit mit Entlassungsvorbereitung zu übersetzen. Es geht vielmehr allgemein um die Frage, nicht nur konkretes Verhalten zu erreichen, sondern auch Verhaltensbereitschaften bei den Inhaftierten zu erzeugen, dieses Wissen später auch sozial verantwortlich umzusetzen. Dies soll gemäß dem Vollzugsziel ein Leben in Freiheit sein, das von sozialer Verantwortung geprägt ist. Der Vollzug ist also Garant dafür, dass die durch ihn bereit gestellten und geförderten Ressourcen mit der Entlassung nicht „verschleudert“ werden, sondern nachhaltig wirken.

Hinzu kommen die auch in der Wissenschaft immer wieder als schwierigste bezeichnete Aufgaben des Transfers und der Generalisierung des Erlernten und sich entsprechend dem Vollzugsziel zu verhalten. Die Rückfallquoten, die gerade in den ersten 3-6 Monaten nach Haftentlassung eine besondere Sensibilität und Anfälligkeit für erneute Straftaten bescheinigen, deuten darauf hin, dass Stabilisierungshilfen nötig sind und  den Haftentlassenen v.a. den sog. „Endstrafigen“ möglichst ein Netz der Nachbetreuung angeboten werden sollte.. Somit wird deutlich, dass während der Zeit im Vollzug, während des aktuellen vollzuglichen Förder- und Behandlungsprozessesprozesses, ständig die nachinstitutionelle Perspektive quasi „nebenher laufen“ muss, um Angebote nie ihrer selbst oder der Anstaltsordnung wegen anzubieten, sondern  um  die jungen Menschen in Haft „zukunftsfähig“ zu machen für ein verantwortliches Leben in Freiheit.

ZU 3: Vorinstitutionelle Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bedeutet, schon zu Beginn der Inhaftierung vorhandene Ressourcen einzubeziehen und zu nutzen. Unter der institutionellen Perspektive heißt dies, die Ergebnisse, Diagnosen, Therapieerfolge, Informationen und Erkenntnisse der vorher gehenden Institutionen zu nutzen. Zumeist hat der junge Inhaftierte vor der Haft bereits ambulante und/oder stationäre Angebote der Jugendhilfe oder –psychatrie mit mehr oder weniger Erfolg in Anspruch genommen. Zumindest aber hat er  einmal die Schule oder Förderschule besucht. 

Vorinstitutionelle Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Frage, wie die Erkenntnisse dieser Institutionen nun zu Gunsten der Förderung des jungen Inhaftierten genutzt werden können. 

Förderplanungen im Jugendvollzug müssen nicht immer neu geschrieben werden, da alle genannten Institutionen einschließlich der Schule Förder- und Entwicklungsziele für den jungen Menschen formulierten und entsprechende didaktisch-methodische Anregungen wie auch Erfahrungen beitragen können. Auch das soziale Umfeld sowie die Familie des Inhaftierten gehören zu seiner „vorinstitutionellen Geschichte“. Auch hier sind rote Fäden erkennbar. Diese sozialen und familiären Netze der Inhaftierten sollten  –so weit sie dem Vollzugsziel dienlich sind- mit ihren Erfahrungen, mit ihren Hilfepotentialen aktiv in die vollzugliche Arbeit einbezogen werden (durch regelmäßige Besuche in der Haftanstalt, durch regelmäßige Information über Entwicklungsfortschritte des Inhaftierten, „Elchbastelbeispiel“ etc.). 

Im Rückgriff auf die ursprüngliche ökologische Bedeutung des Nachhaltigkeitsbegriffs ist die vorinstitutionelle Nachhaltigkeit eine Schonung von Personal- und Materialressourcen. Die Nutzung bereits vorhandener Quellen zur Optimierung des Förderprozesses setzt genau dort an.
Was kann der Nachhaltigkeitsbegriff für LehrerInnen im Strafvollzug bedeuten?

Ich glaube, das Denken in Kategorien der Nachhaltigkeit könnte einige pädagogisch weiter führende Perspektiven beinhalten. Auch kann es nützlich sein, kurze, aber doch prägnante Botschaften formulieren, um pädagogische Zusammenhänge für den Einzelnen in der Praxis handhabbar und einsetzbar zu machen. Ich möchte Ihnen im Folgenden noch einige solche Botschaften vorstellen:  
· Der Nachhaltigkeitsgedanke entlastet
Ein Berufsverständnis, das vom Nachhaltigkeitsdenken im hier vorgetragenen Sinne geprägt ist,  kann ein wenig entlasten von Zweifeln an der eigenen Arbeit, von der Belastung durch die alltäglichen Anforderungen und Uneinigkeiten mit KollegInnen oder launischen SchülerInnen: Die so schwer unter ökonomischen Gesichtspunkten fassbare pädagogische Arbeit erhält eine weitere Legitimation, Transparenz und Zielrichtungen. Auch temporäre Tiefschläge und Niederlagen können vielleicht eher hingenommen und bearbeitet werden. Dies meine ich weniger im technischen Sinne von der Effektivierung von Arbeitsprozessen, sondern im Sinne einer Identifikation mit dem eigenen Beruf, dessen Fundament die Berufszufriedenheit ist und dessen Horizont von längeren Zeiträumen als denen der Haftzeit geprägt ist.

· Nachhaltigkeit befördert die Authentizität

Mit der Berufszufriedenheit und Identifikation mit der eigenen Arbeit geht die Authentizität des eigenen Handelns einher. Übersetzt auf den vollzuglichen Schulalltag kann dies Akzeptanz bei den Inhaftierten befördern. Ich zitiere eine Lehrerin im Jugendvollzug, die auf die Frage einer Studentin, was man auf jeden Fall bei der Arbeit mit jungen Inhaftierten beachten sollte, antwortete:„Man muss echt sein, die Jungs riechen aus 100m Entfernung, wenn man nicht echt ist. Dann nehmen die einen nicht mehr ernst.“ Wirksam ist, wer seine eigene Arbeit ernst nimmt, Freude an ihr hat und um ihren langfristigen Nutzen weiß. Der Ansatz nachhaltigen Denkens unterstützt ein solches Berufsverständnis.

· Nachhaltigkeit bedeutet nicht Mehrkostenaufwand

So kann z.B. allein das morgendliche Begrüßungsritual in der Schule extrem unterschiedlich ausfallen, je nachdem, mit welchem Berufsverständnis ein LehrerIn an die jungen Menschen herantritt. Das Gleiche gilt auch für andere Bedienstete z.B. für den AVD beim morgendlichen Wecken. Ein freundlicher Blick, eine interessierte Nachfrage, ein Glückwunsch zum Geburtstag kosten wenig, haben aber mittelfristig große Wirkungen hinsichtlich des Lernklimas, der Bereitschaft zu lernen und der Bereitschaft, einen humanen Umgang miteinander zu pflegen. Ich möchte damit sagen, dass jede Vollzugssituation, somit auch jede Schulsituation, nachhaltig wirksam gestaltbar ist, ohne dass es dazu großen materiellen Aufwandes bedürfte.

· Nachhaltigkeit bedeutet auch Ressourcenorientierung
Der Einbezug von Informationen aus vorher gehenden Institutionen z.B. von der zuletzt besuchten Schule des Inhaftierten darf nicht einmal getätigte Negativzuschreibungen fortsetzen, ein „Neustart“ muss möglich bleiben. Aus demselben Grunde ist auch sensibel mit der Weitergabe von Informationen an nachbetreuende Einrichtungen umzugehen. Vorbeugend wirkt hier eine gute „Infrastruktur der Kooperation“, innerhalb derer Optimierungsprozesse ermöglicht und fortschreitende Stigmatisierungen verhindert werden können. Dies kann z.B. in Form von „runden Tischen“ mit Vertretern von verschiedenen Schulen geschehen. In vielen Fällen ist schon ein einfaches Telefonat hilfreich, da abgebende und aufnehmende (Vollzugs-)Schule oft wenig bis nichts voneinander wissen.

· Nachhaltigkeit bedeutet Erfahrungsaustausch
Die Sicherung von Nachhaltigkeit bezieht sich ja nicht nur auf die Arbeit der Vollzugsbediensteten mit Inhaftierten. Sie bedeutet auch die Weitergabe von vollzuglichen Erfahrungsbeständen  an außervollzugliche Bildungs- und Fördersysteme wie Schulen und Förderschulen, Kinder-. und Jugendhilfe sowie die (Kinder- und Jugend-)Psychiatrie. Weitergegeben werden können beispielsweise Erkenntnisse hinsichtlich der Genese, Prävention und Intervention strafrechtlicher Karrieren. Das gilt natürlich auch für die vollzugsinterne Aus- und Weiterbildung.
In Anbetracht dieser zahlreichen Facetten des Nachhaltigkeitsgedanken denke ich, dass  der Nachhaltigkeitsbegriff nicht nur ein häufig verwendetes Modewort ist, sondern viele interessante pädagogische Ideen entwirft und zugänglich macht.
Zum Schluss möchte ich noch ein paar Fragen formulieren, die sich mir beim Schreiben dieses Vortrags gestellt haben und mich seither bewegen:  

Kann man wirklich von einem Konsens bezüglich eines nachhaltigen Menschenbildes im Vollzug ausgehen? Ermöglichen  die doch unterschiedlichen und oft kritisch zu betrachtenden Mentalitäten im Vollzug ein Berufsethos, das freiheitlich-demokratischen Grundrechten verpflichtet ist? Ist der einzelne Inhaftierte als Mensch, den es zu befähigen und fördern gilt, wirklich von Interesse für VollzugsmitarbeiterInnen? Brauchen wir dann nicht auch in aller Konsequenz eine nachhaltige Ausbildung für Vollzugsbedienstete?  Und wie erhält man die berufliche Motivation nachhaltig?
Ich denke, dass diese Fragen, auch oder gerade weil sie an den grundlegenden Einstellungen der Akteure im Vollzug rühren, gestellt werden müssen, wenn ein nachhaltiger Vollzug tatsächlich Ziel aller Bemühungen sein soll.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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